
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 

§ 7. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf Beschädigtenrente, wenn und 
insolange seine Erwerbsfähigkeit infolge der Dienstbeschädigung um mindestens 
25 v.H. vermindert ist. Unter Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist die durch Dienstbeschädigung bewirkte körperliche 
Beeinträchtigung in Hinsicht auf das allgemeine Erwerbsleben zu verstehen. … 

§ 7. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf Beschädigtenrente, wenn und 
insolange seine Erwerbsfähigkeit infolge der Dienstbeschädigung um mindestens 
20 v.H. vermindert ist. Unter Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist die durch Dienstbeschädigung bewirkte körperliche 
Beeinträchtigung in Hinsicht auf das allgemeine Erwerbsleben zu verstehen. … 

§ 9. (1) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wird nach durch zehn teilbaren 
Hundertsätzen festgestellt, die Durchschnittssätze darstellen. Eine um fünf 
geringere Minderung der Erwerbsfähigkeit wird von ihnen mitumfaßt. … 

§ 9. (1) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wird nach durch zehn teilbaren 
Hundertsätzen festgestellt, die Durchschnittssätze darstellen. Eine um fünf 
geringere Minderung der Erwerbsfähigkeit wird von ihnen mitumfasst. Dies gilt 
nicht für den Anspruch auf Grundrente entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 20 v.H.. … 

§ 11. (1) Die Grundrente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte (§ 9 
Abs. 2) beträgt monatlich 448,10 €. Für die Beschädigten mit einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 30 v.H. bis 80 v.H. ist die Grundrente aus den 
folgenden Hundertsätzen des jeweiligen Betrages der Grundrente für 
erwerbsunfähige Schwerbeschädigte zu berechnen: 

§ 11. (1) Die Grundrente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte (§ 9 
Abs. 2) beträgt monatlich 448,10 €. Für die Beschädigten mit einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 20 v.H. bis 80 v.H. ist die Grundrente aus den 
folgenden Hundertsätzen des jeweiligen Betrages der Grundrente für 
erwerbsunfähige Schwerbeschädigte zu berechnen: 

  1. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 v.H. aus 10 v.H.; 
 1. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 v.H. aus 20 v.H.;  2. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 v.H. aus 20 v.H.; 
 2. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 v.H. aus 30 v.H.;  3. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 v.H. aus 30 v.H.; 
 3. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 v.H. aus 40 v.H.;  4. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 v.H. aus 40 v.H.; 
 4. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 v.H. aus 50 v.H.;  5. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 v.H. aus 50 v.H.; 
 5. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 v.H. aus 60 v.H. und  6. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 v.H. aus 60 v.H. und 
 6. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 80 v.H. aus 80 v.H..  7. bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 80 v.H. aus 80 v.H.. 

§ 11a. (1) … § 11a. (1) … 
(2) Bei der Ermittlung der Summe der Hundertsätze gemäß Abs. 1 ist eine 

Dienstbeschädigung mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 
25 v.H. außer Betracht zu lassen. Liegen jedoch zwei oder mehr 
Dienstbeschädigungen mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 

(2) Bei der Ermittlung der Summe der Hundertsätze gemäß Abs. 1 ist eine 
Dienstbeschädigung mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 
20 v.H. außer Betracht zu lassen. Liegen jedoch zwei oder mehr 
Dienstbeschädigungen mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
25 v.H. vor, ist für sie eine Gesamteinschätzung nach den Richtsätzen zu § 7 
Abs. 2 durchzuführen und der sich daraus ergebende Hundertsatz in die Summe 
der Hundertsätze gemäß Abs. 1 einzubeziehen, wenn er das Ausmaß von 25 v.H. 
erreicht. … 

20 v.H. vor, ist für sie eine Gesamteinschätzung nach den Richtsätzen zu § 7 
Abs. 2 durchzuführen und der sich daraus ergebende Hundertsatz in die Summe 
der Hundertsätze gemäß Abs. 1 einzubeziehen, wenn er das Ausmaß von 20 v.H. 
erreicht. … 

§ 113a. (1) bis (15) … § 113a. (1) bis (15) … 
 (16) Werden Anträge auf Zuerkennung von Grundrente auf Grund der 

Änderung des § 7 Abs. 1 mit BGBl. I Nr. xxx/xxx innerhalb eines Jahres ab In-
Kraft-Treten des BGBl. I Nr. xxx/xxx eingebracht, ist die Leistung bei Zutreffen 
der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens zuzuerkennen. 

 (17) In Verfahren, in denen der Antrag auf Gewährung von Grundrente vor 
dem In-Kraft-Treten des BGBl. I Nr. xxx/xxx eingebracht wurde und das 
Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, ist die Grundrente auf 
Grund der Änderung des § 7 Abs. 1 mit BGBl. I Nr. xxx/xxx bei Zutreffen der 
Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens zuzuerkennen. 

§ 115. (1) bis (10) … § 115. (1) bis (10) … 
 (11) Die §§ 7 Abs. 1, 9 Abs. 1, 11 Abs. 1 zweiter Satz und die Z 1 bis 7, 11a 

Abs. 2 und 113a Abs. 16 und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/xxx treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

§ 18. (1) bis (13) … § 18. (1) bis (13) … 
 (14) Werden Anträge auf Zuerkennung von Opferrente auf Grund der 

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 mit BGBl. I Nr. xxx/xxx 
innerhalb eines Jahres ab In-Kraft-Treten des BGBl. I Nr. xxx/xxx eingebracht, 
ist die Leistung bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens zuzuerkennen. 

 (15) In Verfahren, in denen der Antrag auf Gewährung von Opferrente vor 
dem In-Kraft-Treten des BGBl. I Nr. xxx/xxx eingebracht wurde und das 
Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, ist die Opferrente auf Grund 
der Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 mit BGBl. I Nr. xxx/xxx 
bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
zuzuerkennen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(14) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind der Bundesminister für 

Soziales und Konsumentenschutz und die beteiligten Bundesminister betraut. 
(16) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind der Bundesminister für 

Soziales und Konsumentenschutz und die beteiligten Bundesminister betraut. 
§ 19. (1) bis (10) … § 19. (1) bis (10) … 

 (11) § 18 Abs. 14 bis 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/xxx tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

Artikel 3 
Änderung des Heeresversorgungsgesetzes 

§ 24. (1) Bemessungsgrundlage bildet bei einem Beschädigten, der 
unselbständig erwerbstätig ist, ein Vierzehntel des Jahreseinkommens, das der 
Beschädigte vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder - wenn dies für 
ihn günstiger ist - vor dem Antritt der militärischen Dienstleistung erzielt hat. 
Fallen in den Zeitraum des letzten Jahres vor dem Eintritt des schädigenden 
Ereignisses oder vor dem Antritt der militärischen Dienstleistung Zeiten, in denen 
der Beschädigte infolge Erkrankung, Unfalls, Arbeitslosigkeit, Teilnahme an 
Förderungsmaßnahmen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, oder vorübergehender 
Kurzarbeit kein oder nicht das volle Arbeitseinkommen bezogen hat, so 
verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten; bei der Festsetzung der 
Bemessungsgrundlage bleiben diese Zeiten außer Betracht. Zeiten, in denen ein 
Beschädigter Grundwehrdienst oder Truppenübungen oder die ersten sechs 
Monate des Ausbildungsdienstes geleistet hat, haben bei der Feststellung des 
Bemessungszeitraumes zur Gänze unberücksichtigt zu bleiben. Ergeben sich für 
den Beschädigten dadurch Härten, daß eine erstmalig aufgenommene 
Erwerbstätigkeit vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder vor dem 
Antritt der militärischen Dienstleistung noch nicht ein Jahr gedauert hat, so ist die 
Bemessungsgrundlage nach dem Jahresdurchschnittseinkommen festzusetzen, das 
eine Person gleichen Berufes unter gleichen Voraussetzungen üblicherweise 
erzielt. 

§ 24. (1) Bemessungsgrundlage bildet bei einem Beschädigten, der 
unselbständig erwerbstätig ist, ein Vierzehntel des Jahreseinkommens, das der 
Beschädigte vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder - wenn dies für 
ihn günstiger ist - vor dem Antritt der militärischen Dienstleistung erzielt hat. 
Fallen in den Zeitraum des letzten Jahres vor dem Eintritt des schädigenden 
Ereignisses oder vor dem Antritt der militärischen Dienstleistung Zeiten, in denen 
der Beschädigte infolge Erkrankung, Unfalls, Arbeitslosigkeit, Teilnahme an 
Förderungsmaßnahmen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, oder vorübergehender 
Kurzarbeit kein oder nicht das volle Arbeitseinkommen bezogen hat, so 
verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten; bei der Festsetzung der 
Bemessungsgrundlage bleiben diese Zeiten außer Betracht. Zeiten, in denen ein 
Beschädigter Grundwehrdienst oder Milizübungen oder die ersten sechs Monate 
des Ausbildungsdienstes geleistet hat, haben bei der Feststellung des 
Bemessungszeitraumes zur Gänze unberücksichtigt zu bleiben. Ergeben sich für 
den Beschädigten dadurch Härten, dass eine erstmalig aufgenommene 
Erwerbstätigkeit vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder vor dem 
Antritt der militärischen Dienstleistung noch nicht ein Jahr gedauert hat, so ist die 
Bemessungsgrundlage nach dem Jahresdurchschnittseinkommen festzusetzen, das 
eine Person gleichen Berufes unter gleichen Voraussetzungen üblicherweise 
erzielt. 

§ 99. (1) bis (13) … § 99. (1) bis (13) … 
 (14) § 24 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxx 

tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 
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